
Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen (bvkm) hat seinen bewährten Rechtsratge-

ber „Vererben zugunsten behinderter Menschen“ umfang-
reich aktualisiert. Ausführlich wird in der Broschüre erläu-
tert, welche erb- und sozialhilferechtlichen Aspekte bei
der Gestaltung eines sogenannten Behindertentesta-
ments zu berücksichtigen sind.

Die Neuauflage berücksichtigt die am 1. Januar 2010
in Kraft getretene Erbrechtsreform und geht auf

mögliche Probleme ein, die sich bei der Errichtung
eines Behindertentestaments ergeben können. Darge-
stellt wird zum Beispiel, wie sich lebzeitige Schenkun-
gen an die nicht behinderten Kinder auf die Gestal-
tung des Testaments auswirken und welcheRegelun-
gen zu treffen sind, damit ein behindertes Kind nach
dem Tod der Eltern im Elternhaus wohnen bleiben
kann. In einem konkreten Beispiel wird verdeutlicht,
welche Regelungen in einem Behindertentesta-
ment zu treffen sind.

Ein solches Testament gibt Eltern die Möglich-
keit, ihr behindertes Kind wirksam und zu sei-

nem Nutzen erben zu lassen. Denn das Kind
erhält auf diese Weise finanzielle Mittel aus der
Erbschaft, mit denen es zum Beispiel medizini-
sche Leistungen bezahlen oder sich an seinem
Geburtstag Wünsche erfüllen kann.
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